
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/10/20 2002/14/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/13/0207 E 29. November 2000 RS 4

Stammrechtssatz

Als Täter eines Finanzvergehens kommt jeder in Betracht, der - rechtlich oder faktisch - die Agenden eines

Steuerpflichtigen wahrnimmt.
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